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- Die Expertenkommission schlägt vor, den In-
zest straffrei zu erklären, hetero- und homosex-
uelles Verhalten im Strafrecht gleich zu behan-
dein, die Pornographie freizugeben und ebenso
Eroszentren zuzulassen. Dieser Ansicht
schliesst sich die juristische Kommission nicht
in allen Punkten an. Sie hat entschieden, dass
die Freigabe des Inzest nicht befürwortet wer-
den kann (der Gedanke des Familienschutzes
müsse stärker betont werden) und dass der
heutigen Regelung den Vorzug zu geben ist.
Den weiteren Punkten der Revision hat sie zu-
gestimmt; ebenso zu den Revisionsvorschlä-
gen die den 1. Titel des Strafgesetzbuches be-
treffen (Strafbare Handlungen gegen Leib und
Leben.

- Die Kommissionsmitglieder haben es ganz
besonders begrüsst, dass die Vergewaltigung
in der Ehe neu auf Antrag verfolgt werden kann,
was eine erhebliche Besserstellung der Ehe-
frau garantiert.

- Bei einzelnen Artikeln wurde die schwerfälli-
ge Formulierung kritisiert (Art. 204 insbes.) und
eine Vereinfachung verlangt.
A/amens der Komm/'ss/on:
Bernadette Epprecbf, stud. /'ur.

Neue Mitglieder
Frau L/rsu/a S/egenf/ra/er, Zweiackerstrasse
28, 8053 Zürich
Frau Verena Herren, C. F. Ballystrasse 35,5012
Schönenwerd
Frau /Marianne Kunz, Rotachstrasse 15, 8003
Zürich
Frau A4ade/e/ne Ffuö//, Rotbuchstrasse 52,
8037 Zürich
Frau Reg/na Sehne/der, Binzmühlestrasse
374, 8173 Neerach

Eine Resolution
zum Mutterschutz
Die 3. Nationale Frauenkonferenz VPOD, die
am 23,/24. Oktober in Aarau stattfand, hat eine
Resolution zum Thema Mutterschutz diskutiert
und einstimmig verabschiedet. Nachfolgend
der Wortlaut:

«Die Mutterschaft hat schwere Folgen für die
Frauen, insbesondere für jene, die arbeiten. Die
Gesetzgebung gewährt in keiner Weise einen
genügenden Schutz für schwangere Frauen
und Mütter. Aus diesem Grund hat der VPOD
sich für die Volksinitiative «Für einen wirksa-
men Mutterschutz« eingesetzt, und die Natio-
nale Frauenkonferenz beschloss, die Tätigkei-
ten auf folgenden Gebieten fortzusetzen:
1. Es sollen in die Angestelltenreglemente von
Bund, Kantonen und Gemeinden wie auch in
die Arbeitsverträge der halböffentlichen Betrie-
be aufgenommen werden:
a) die Forderungen der Initiative für einen wirk-

samen Mutterschaftsschutz, insbesondere
16 Wochen Mutterschaftsurlaub und der vol-
le Kündigungsschutz;

b) Schutzmassnahmen für schwangere und
stillende Frauen;

c) Urlaub für den Vater bei der Geburt eines
Kindes;

d) bezahlter Urlaub für die Eltern bei Krankheit
eines Kindes;

e) Errichtung von Krippen und Horten in den
grossen Betrieben (Beispiel Spitäler).

2. In der Auseinandersetzung über die
KUVG-Revision unterstützt der VPOD die In-
itiative für einen wirksamen Mutterschafts-
schütz insbesondere wegen der Forderung des
Elternurlaubs und wegen der sozialeren Finan-
zierung.
Der VPOD widersetzt sich den Sozialabbauver-
suchen der bürgerlichen Parteien und wacht
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3. Kapitel, 4. Vers
«Mit 62 Jahren setzt die Frau sich zur Ruhe,
lässt es sich wohl sein, besucht ihre Freun-
dinnen und ist beim Kaffeeklatsch anzutref-
fen. Das alles auf Kosten des Mannes, wel-
eher mit 65 Jahren tot umfällt, weil er aufge-
braucht ist. Dann scheinen Sie in der Bibel-
stunde gefehlt zu haben, als gelernt wurde
«Die Frau sei dem Manne Untertan«, 3.Kapi-
tel, 4. Vers.»
D/es der ßesebe/d des BL/rgerme/sfers von
Suseno (GR) an d/e Adresse des V/V/4-Ko/-
/e/rt/vs, das für d/'e Frauen d/e po//f/scfte/7
Rechte auf Geme/'ndeebene reWam/erf baf-
fe. /m Oktober 7987/

dabei vor allem auch darüber, dass die Interes-
sen der verschiedenen Schichten der Lohnab-
hängigen nicht gegeneinander ausgespielt wer-
den.

3. Wir verteidigen das Recht auf Abtreibung
(Fristenlösung). Dabei wehren wir uns gegen
jeden Abbau der Leistungen seitens der Kran-
kenkassen, insbesondere gegen den Ent-
scheid, dass Krankenkassen selbstbestim-
mend darüber befinden können, ob eine Abtrei-
bung als Kassenleistung bezahlt wird oder
nicht. - Wir widersetzen uns zudem der Initiati-
ve «Recht auf Leben».

4. Der VPOD informiert möglichst breit die
Frauen im öffentlichen Dienst über die Schutz-
massnahmen, die bereits für sie in Kraft sind,
und verteidigt sie gegen jeden Missbrauch.«

40-Stunden-Woche gefordert
Die 40-Stunden-Woche ist überfällig: Diese
Meinung vertraten die VPOD-Frauen und be-
schlössen, das Begehren mit höchster Dring-

lichkeit an den Verband zu leiten. Man disku-
tierte auch grundsätzlich über Teilzeitarbeit. Es
wurde festgestellt, dass heute immer mehr
Frauen berufstätig sein müssen oder sein wol-
len. Damit werde die finanzielle Lage vieler
zwar verbessert, der Mangel an Zeit werde aber
chronisch und belaste vor allem wieder die
Frauen am meisten. Strebe man tatsächlich ei-
ne partnerschaftliche Lösung an, dann müsste
die unentgeltlich geleistete Arbeit (Haushalt,
Kindererziehung) auf Frauen und Männer ver-
teilt werden, was nach einer massiven Reduk-
tion der Arbeitszeit für alle rufe.. Aus diesem
Grund ist vor allem für die Frauen die Senkung
der Arbeitszeit ein vordringliches Ziel. Die 40-
Stunden-Woche sei deshalb raschmöglichst zu
realisieren. Mittelfristig sei eine sukzessive Ar-
beitsverkürzung auf 35 Stunden anzustreben.
Ebenso unbestritten war, dass viele Frauen in
der heutigen unbefriedigenden Situation darauf
angewiesen sind, teilzeitlich zu arbeiten. Das
kann auch auf Männer zutreffen. Gerade die
Teilzeitangestellten - und in noch viel krasse-
rem Masse die Temporärangestellten - müs-
sen aber oft unter schlechteren Bedingungen
arbeiten oder werden von der Wirtschaft als
Manövriermasse missbraucht. Es geht nicht
darum - und das kristallisierte auch aus der
Diskussion in den Arbeitsgruppen heraus - die
Teilzeitarbeit zu verteufeln. Vielmehr geht es
darum, die Arkbeitsbedingungen derTeilzeitar-
beiter denjenigen der andern Arbeitnehmer an-
zupassen, damit Teilzeitangestellte nicht be-
nachteiligt sind.
Die VPOD-Frauenkonferenz setzt sich dafür
ein, dass staatliche oder gewerkschaftliche
Vermittlungsstellen für Teilzeit- oder Temporär-
arbeit geschaffen werden, in diesem Zusam-
menhang wurde auch vom flexiblen Rentenal-
ter und dem stufenweisen Übergang in die Pen-
sionierung geredet sowie vom Recht auf Bil-
dungs- und Mutterschaftsurlaub.

9


	Eine Resolution zum Mutterschutz

